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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

24.04.2001 

Geschäftszahl 

1Ob31/01t 

Norm 

NWG §2 Abs1; 

Rechtssatz 

Entgegen dem Wortlauf des § 2 Abs. 1 NWG entscheidet das Ergebnis der vorzunehmenden 
Interessenabwägung richtigerweise nur über die materiellrechtliche Zulässigkeit des Einräumung eines 
Notweges als Anspruchsvoraussetzung, nicht aber über die verfahrensrechtliche Rechtswegzulässigkeit des 
Begehrens auf Notwegeinräumung. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   2001/04/24 1  Ob   31/01t 

Rechtssatznummer 

RS0115482 


